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Zur Debatte steht: Ist das Teilzahlungsgesdiäft bedenklich?

D ie  Teilzalilungsfinanzierung ist 
ein Problem, das neben dem Kon
junkturpolitiker besonders auch 
dem Sozialpolitiker gegenwärtig in 
der Bundesrepublik teilweise er
hebliche Sorgen bereitet.

Mit einem Seitenblick auf die in 
der Tat zeitweilig kräftige Expan
sion w eist man darauf hin, daß die 
Teilzahlungsfinanzierung die Kon
junkturschwankungen verstärke 
und daß daher die Gefahr einer 
Konjunkturübersteigerung gegeben 
sei. Folgende Überlegung liegt die
ser Argum entation zugrunde; Im 
Aufschwung, der im allgemeinen 
von steigenden Preisen begleitet 
■wird, werden nur allzuleicht zusätz
liche Verpflichtungen eingegangen. 
Diese Verpflichtungen können zu 
einem späteren Zeitpunkt mit einem 
niedrigeren Realwert des Geldes zu
rückgezahlt werden. Daher besteht 
der Anreiz, den Verbrauch vorzu
ziehen. Da sich während der Ex
pansion erfahrungsgemäß gleich
zeitig die Einkommen erhöhen, 
machen selbst die oft nicht nied
rigen Zinsaufwendungen eine zu
sätzliche Verschuldung noch loh
nend. In Perioden der wirtschaft
lichen Stagnation dagegen bew e
gen sich die Preise im allgemeinen 
abwärts, und außerdem pflegt 
durch den Rückgang der Beschäfti
gung eine generelle Einkommens
verminderung einzutreten. Die 
Folge ist eine allgemeine Zurück
haltung der Käufer, insbesondere 
bei Kreditkäufen, da die einzuge
hende Verschuldung bei weiteren 
Preissenkungen mit einem höheren 
Realwert abgedeckt werden muß. 
Dieses preisorientierte Verhalten 
muß zu einer Verstärkung der 
Nachfrageschwankungen führen.

Um deshalb diese kumulierenden 
W irkungen der Teilzahlungsfinan- 
zierüng abzuschwächen, wird vor
geschlagen, die Teilzahlungsfinan
zierung im Boom zu erschweren. 
Vorbild ist die sogenannte Regu
lation W  der Vereinigten Staaten, 
die auf Grund einer Ermächtigung 
des Kongresses vom Board of 
Governors des Federal Reserve 
System zu Beginn des zweiten 
W eltkrieges erlassen wurde.

Diese Überlegung ist theoretisch 
durchaus richtig. Voraussetzung für 
die Gültigkeit dieser Gedanken
führung in der Praxis ist allerdings, 
daß die Teilzahlungsfinanzierung 
einen größeren Umfang besitzt. 
V ergegenw ärtigt man sich jedoch, 
daß in der Bundesrepublik die Kre

dite der Teilzahlungsinstitute nur 
knapp 2 “/o des gesam ten Kredit
volumens ausmachen, so kann 
kaum von einer größeren Bedeu
tung gesprochen werden. Selbst 
wenn man berücksichtigt, daß nicht 
alle Teilzahlungskredite bankstati
stisch erfaßt werden, ist der Um
fang noch immer unbedeutend. Nur 
etwa 3—4 “/o der Konsumgüter
umsätze bei den Einzelhändlern 
werden auf Kreditbasis getätigt.

In den USA dagegen liegt der 
Anteil der Teilzahlungskredite am 
Gesamtkreditvolumen bei über 
16 “/o, so daß die wirtschaftliche Be
deutung der Teilzahlungsfinanzie
rung dort sehr viel größer ist. Auch 
der Anteil der Kreditkäufe bei den 
Konsumgütern liegt mehr als dop
pelt so hoch wie in der Bundes
republik. W as deshalb für die USA 
richtig ist, braucht für die Bundes
republik nicht zuzutreffen. Außer
dem ist in den USA nur in Kriegs
und Krisenzeiten auf die Regula
tion W  zuiückgegriffen worden. 
Gegenwärtig bestehen jedoch auch 
in den USA keine gesetzlichen Vor
schriften zur Regulierung des Teil
zahlungsgeschäftes. Das Beispiel ist 
daher nicht übertragbar.

Ganz abgesehen von den tech
nischen Schwierigkeiten, die sich 
mit einer gesetzlich variablen Er
schwerung der Teilzahlungsfinan
zierung verbinden, ist es auch in
folge der geringen Bedeutung 
des Teilzahlungsfinanzierungsge
schäftes in der Bundesrepublik 
nicht zu begründen, aus konjunk
turpolitischen Überlegungen eine 
gesetzliche Regelung einzuführen. 
Eine gesetzliche Regelung erscheint 
auch deshalb nicht erforderlidi, 
weil durch die Bank deutscher Län
der, wie die Vergangenheit deut
lich gezeigt hat, das Teilzahlungs
finanzierungsgeschäft durch Refi
nanzierungskontingente kreditpoli
tisch gesteuert werden kann. 
Außerdem besteht durchaus die 
Möglichkeit, besondere Kreditricht
sätze für Teilzahlungsbanken fest
zusetzen. Diese Richtsätze besitzen 
zudem noch den Vorteil, daß die 
K reditinstitute eine praxisorien
tierte Steuerung vornehm en kön
nen, die gegenüber einer schema
tischen Steuerung erhebliche Vor
teile aufweist. Damit w äre aller
dings der unorganisierte Teilzah
lungskredit direkt nicht erfaßt. Es 
muß jedoch bezweifelt werden, ob 

, auch eine Erfassung auf gesetz
licher Grundlage möglich ist.

Der Sozialpolitiker befürchtet, 
daß die Teilzahlungsfinanzierung 
den V ersdiuldungsgrad der Kredit
käufer langsam ausweitet, so daß 
schließlich die Tilgungsraten nicht 
mehr aufgebracht werden können. 
Das warnende Beispiel in diesem 
Zusammenhang ist die teilweise 
recht beträchtliche Pfändungsquote 
im Ruhrgebiet.

A bgesehen davon, daß, w ie Un
tersuchungen ergeben haben, die 
hohe Pfändungsquote nicht nur 
durch Teilzahlungsgeschäfte be
dingt ist, liegen im Ruhrgebiet Son
derverhältnisse vor, die keines
wegs verallgem einert werden kön
nen. Der Kreditkäufer ist im übri
gen gegen eine Übervorteilung 
durch das Gesetz betreffend die 
Abzahlungsgeschäfte vom 16. 5. 
1894 geschützt. Dieses Gesetz 
schränkt die V ertragsfreiheit zu
gunsten des geschäftsungewandten 
Käufers ein. Dieser Käuferschutz 
ist so stark, daß sich beispielsweise 
die Teilzahlungsbanken bis 1951 
gesträubt haben, ihn auch für ihre 
Kunden anzuerkennen.

Die Unklarheit über die Kredit
kondition führt in der Praxis sehr 
leicht zu einer Unterschätzung der 
Kreditkosten. Allerdings sollte die
ser Einwand wiederum nicht über
schätzt werden, denn die M arkt
transparenz ist besonders durch 
M arkenartikel und durch W aren
häuser verhältnism äßig groß. A u
ßerdem besteht durchaus die Mög- 
licäikeit, eine Normierung oder 
Festsetzung der Kreditkondition 
für Teilzahlungsbanken durchzu
führen.

Es ist nicht zu vertreten, den 
Kreditkäufer gegen ein zu hohes 
Kreditengagement gesetzlich zu 
schützen, sondern die Beurteilung 
der Kreditfähigkeit ist ein indivi
duelles Problem, das dem einzel
nen selbst überlassen bleiben muß. 
überdies ist durch Höchstkredite 
dieses Problem nicht zu lösen, weil 
ein Höchstkredit sich nur immer 
auf e i n  Institut beschränkt. Eine 
Ausweitung der Gesamtkredit
summe ist möglich, wenn bei ver
schiedenen K reditinstituten Kredite 
bis zur Höhe der festgesetzten 
Summe aufgenommen werden. Die
ses Problem kann nur durch einen 
innerbetrieblichen Erfahrungsaus
tausch gesteuert werden. Außer
dem betreiben die Teilzahlungs
banken bereits gegenwärtig in 
ihrem eigenen Interesse eine sorg
same Kreditpolitik, so daß uner
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Weitere Auskünfte durch

wünschte sozialpolitische Folgen, 
insbesondere ein zu hohes Einzel
kreditengagement, weitgehend ver
mieden werden.

Das Problem der Teilzahlungs
finanzierung ist zweifellos dram a
tisiert worden. Es ist deshalb

eine nüchterne Betrachtung not
wendig. Auswüchse des Teilzah
lungssystems sollten bekämpft w er
den, jedoch nicht durch schema
tische Grundsätze und Verbote, 
sondern systemgerecht durch eine 
indirekte Lenkung. (Fg)

Luftschutz und Finanzen

J n  einem Zeitpunkt, in dem die 
Aufstellung einer bundesrepublika
nischen W ehrmacht längst be
schlossene Sache ist, braucht man 
sich nicht dabei aufzuhalten, die 
Dringlichkeit umfassender Luft
schutzvorkehrungen zu begründen. 
Im Gegenteil wird vielerorts be
reits Kritik daran geübt, daß kon
krete gesetzgeberische Maßnahmen 
auf diesem Gebiet immer noch nicht 
getroffen worden sind; Schon im 
Dezember 1950 hatte die damals 
zuständige alliierte Hohe Kommis
sion ihre Bereitschaft erklärt, mit 
der Bundesregierung über deutsche 
Vorschläge zum Luftschutz zu ver
handeln,- bis März 1952 hatte dann 
das Bundesinnenministerium einen 
Referentenentwurf für ein erstes 
Bundesluftschutzgesetz fertigge- 
stelltj aber erst im November 1955 
hat das Bundeskabinett ein solches

Gesetz beschlossen, und vor Mitte 
nächsten Jahres wird es kaum Ge
setzeskraft erlangen können.

Natürlich ist inzwischen auf den 
verschiedensten Ebenen viel w ert
volle V orarbeit geleistet worden. 
Die Fachleute des Bundesinnen
ministeriums haben in den vergan
genen Jahren eine rege Studien
tätigkeit entfaltet, und konkrete 
Luftschutzpläne liegen seit langem 
bereit. Das Bundeswohnungsbau
ministerium hat schon vor Jahren 
zwei vorläufige M erkblätter über 
„Bautechnischen Luftschutz“ und 
über „Luftschutz im S tädtebau“ 
herausgebracht, um in Form von 
Empfehlungen rechtzeitig die Auf
m erksamkeit der verantwortlichen 
Stellen auf die Probleme des Luft
schutzes zu lenken. (Der Rechts
charakter dieser M erkblätter scheint 
allerdings etwas fragwürdig zu

sein, da die an sich wohl unver
bindlichen Empfehlungen sicherlich 
erheblichen Einfluß auf die prak
tische Arbeit der staatlichen Bau- 
genehmigungs- und Baubewilli
gungsbehörden haben dürften.) Vor 
allem jedoch ist die Luftschutz
arbeit in der Privatwirtschaft ener
gisch vorangetrieben worden; in 
der Fachliteratur sind laufend wich
tige Beiträge zu technischen Pro
blemen des Luftschutzbaus erschie
nen, und in der Industrie scheinen 
über bloße Beratungen hinaus teil
weise schon erhebliche Beträge in 
Forschungsarbeiten und Versuchs
bauten investiert worden zu sein. 
Aber bei alledem handelt es sich 
eben nur um V orarbeiten für ta t
sächliche Luftschutzvorkehrungen.

Bei dem konkreten Luftschutz- 
programm der Bundesregierung, 
das auf drei Jahre berechnet ist, 
geht es in erster Linie um den Luft
schutzwarndienst, um den öffent
lichen Luftschutz und um eine Or
ganisierung der Selbsthilfe der Be
völkerung, im eigentlichen Sinne 
also um einen „Katastrophen
dienst“. Zwar kann es von großem 
Segen sein, nachdem nun einmal 
Schutzbauten noch kaum vorhan
den sind, wenigstens kurzfristig 
V orkehrungen zu treffen, die das 
Ausmaß einer möglichen Kata
strophe zu begrenzen versuchen; 
aber das Ziel aller Luftschutz
anstrengungen muß eben doch der 
S c h u t z  vor den Gefahren des 
Luftkrieges sein. Das Haupthinder
nis bildet hier ohne Zweifel die 
Frage der Finanzierung: Die Schät
zungen der Gesamtkosten eines 
umfassenden Luftschutzprogramms 
schwanken zwischen 3 Mrd. und 
60 Mrd. DM, je  nach dem vorge
sehenen Schutzumfang. Gegenüber 
solchen Größenordnungen fallen 
die bisherigen und die für die 
nächste Zukunft vorgesehenen 
öffentlichen Ausgaben für Luft
schutzzwecke überhaupt nicht ins 
Gewicht, und darüber hinaus scheint 
es bislang nicht beabsichtigt, bei 
der Finanzierung des Luftschutzes 
im W ohnungsbau oder auch des in
dustriellen Luftschutzes staatliche 
Hilfestellung zu leisten. H ier ist 
baldigste Klärung unbedingt erfor
derlich, wenn nicht eine w eitere 
gefährliche Verzögerung eintreten 
soll. Es muß überlegt werden, ob 
nicht doch ein starker staatlicher 
Aufwand in der Form ermöglicht 
werden kann, daß ein angemesse
nes V erhältnis zwischen den reinen 
Verteidigungsausgaben und den 
Ausgaben für den zivilen Luftschutz 
hergestellt wird. (Kd)
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